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Kombi-Lohn – Das Mainzer Modell
Dr. Bruno Kaltenborn, Bonn

Das Mainzer Modell soll durch staatliche Zusch�sse an Arbeitnehmer ab 1. M�rz 2002 bundesweit
eine Besch�ftigungsaufnahme f�r Niedriglohnbezieher attraktiver machen. Zwar richtet sich die F)r-
derung nicht unmittelbar an Arbeitgeber, doch auch Unternehmen k)nnen vom Mainzer Modell indi-
rekt profitieren. Das Mainzer Modell kann dazu beitragen, bislang nicht oder nur schwer besetzbare
Stellen im Niedriglohnbereich zu schaffen und die Motivation der Arbeitskr�fte zu verbessern.

Vorgeschichte und Ziele

Bereits 1999 gab es eine lebhafte 2ffentliche Debatte und
verschiedene Gutachten zu Niedriglohnsubventionen. Da-
raufhin wurde am 12. Dezember 1999 im 4. Spitzengespr%ch
des nationalen B�ndnisses f�r Arbeit, Ausbildung und Wett-
bewerbsf%higkeit die regional begrenzte und zeitlich befris-
tete Erprobung von zwei verschiedenen F2rderkonzepten in
jeweils einer west- und einer ostdeutschen Arbeitsmarkt-
region beschlossen. Eines der beiden F2rderkonzepte war
das »Mainzer Modell f�r Besch%ftigung und Familienf2r-
derung» (Mainzer Modell). Es stammt in seiner urspr�ng-
lichen Fassung von der rheinland-pf%lzischen Landesregie-
rung und wurde Anfang 1999 von Arbeitsminister Florian
Gerster und Finanzstaatssekret%r Ingolf Deubel publiziert.
Durch degressive Zusch�sse zu den Arbeitnehmerbeitr%gen
zur Sozialversicherung und durch Kindergeldzuschl%ge f�r
Geringverdiener soll es

� die Attraktivit%t der Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Besch%ftigung bei Arbeitslosenhilfe- oder So-
zialhilfebezug, insbesondere f�r Eltern, verbessern und

� f�r Einfachqualifizierte einen Markt f�r Teilzeitarbeit
schaffen.

Zun�chst regional begrenzte Erprobung

Im Rahmen eines Sonderprogramms der Bundesregierung
wurde das Mainzer Modell ab dem 1. Juli 2000 zun%chst im
Norden von Rheinland-Pfalz und in den beiden brandenbur-
gischen Arbeitsamtsbezirken Eberswalde und Neuruppin von
den Arbeits%mtern umgesetzt. Nach anf%nglich z2gerlicher
Inanspruchnahme wurden ab dem 1. Mai 2001 die F2rder-
konditionen großz�giger ausgestaltet, insbesondere wurde
die maximale individuelle F2rderdauer von 18 auf 36 Monate

verdoppelt. Zum 1. Januar 2002 wurde das Mainzer Modell
auch in Rheinland-Pfalz landesweit ausgedehnt.

Bundesweite Ausdehnung ab 1. M�rz 2002

Am 6. Februar 2002 hat das Bundeskabinett die bundes-
weite Ausdehnung des Mainzer Modells ab 1. M%rz 2002
beschlossen, wobei die M2glichkeit von Neueintritten um
ein Jahr bis Ende 2003 verl%ngert wurde. Mit der bundeswei-
ten Einf�hrung sollen zugleich die F2rderkonditionen ver-
%ndert werden. Beibehalten wird die ab 1. Mai 2001 auf 36
Monate verl%ngerte maximale individuelle F2rderdauer. Die
entsprechenden Richtlinien wurden allerdings noch nicht im
Bundesanzeiger verk�ndet, auch die Durchf�hrungsanwei-
sungen der Bundesanstalt f�r Arbeit liegen noch nicht ab-
schließend vor.

Allgemeine F%rdervoraussetzungen

F2rderungsf%hig sind Arbeitnehmer, die eine sozialver-
sicherungspflichtige Besch(ftigung mit einer Wochen-
arbeitszeit von mindestens 15 Stunden und einem monat-
lichen Bruttoarbeitsentgelt von mehr als 325 EUR aufneh-
men. Die Bezahlung muss den tariflichen oder - wenn der
Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist - orts�blichen Bedingun-
gen entsprechen.
Eine F2rderung ist ausgeschlossen, wenn der Arbeitnehmer
im einstellenden Unternehmen innerhalb der letzten sechs
Monaten vor F2rderung bereits sozialversicherungspflichtig
besch%ftigt war. Der Mbergang von einer geringf�gigen Be-
sch%ftigung (325-Euro-Job) in ein sozialversicherungspflich-
tiges Anstellungsverh%ltnis wird jedoch gef2rdert werden
und ist ganz im Sinne des Modells. Auszubildende und Stu-
denten k2nnen nicht gef2rdert werden. Nicht f2rderf%hig

VERG�TUNG

Kombi-Lohn

3



{luchterh_neu}Pay-roll/2002/Heft02-02.3d S. 4

sind auch Arbeitsverh%ltnisse nach § 19 Bundessozialhilfe-
gesetz. Eine F2rderung ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn
das Interesse des Arbeitgebers an einer Einstellung das ar-
beitsmarktpolitische Interesse �berwiegt (z. B. bei finanziel-
ler Beteiligung des Arbeitnehmers am Unternehmen, Einstel-
lung eines Gesch%ftsf�hrers). Die lohn- und einkommens-
abh%ngige F2rderung erfolgt nur innerhalb gewisser, nach-
folgend dargestellter Lohn- und Einkommensgrenzen.

Einkommensbegriff

Zur Berechnung der F2rderh2he werden das sozialversiche-
rungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt (ohne Sonderzuwen-
dungen und Mberstundenverg�tungen) sowie das Einkom-
men des Gef2rderten herangezogen. Bei Ehepaaren und Le-
benspartnerschaften sind das gemeinsame sozialversiche-
rungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt und das gemeinsame
Einkommen maßgeblich (analog dem einkommensteuer-
lichen Splittingverfahren). Das Einkommen besteht aus
dem Arbeitsentgelt aus einer abh%ngigen Besch%ftigung,
Eink�nften aus einer selbstst%ndigen T%tigkeit, Beamtenbe-
z�gen, Renten- und Versorgungsbez�gen. Beim Partner z%h-
len auch Arbeitslosen- und Unterhaltsgeld zum Einkommen.
Dabei wird das Arbeitsentgelt des Gef2rderten um eine Pau-
schale f�r Werbungskosten in H2he von 87 EUR monatlich
vermindert. Bei f2rderf%higen Personen, die zuvor Arbeits-
losenhilfe oder Sozialhilfe bezogen haben, wird als Einkom-
men nur deren Arbeitsentgelt aus der abh%ngigen Besch%f-
tigung ber�cksichtigt, auf eine nochmalige Bed�rftigkeits-
pr�fung wird verzichtet.

Zuschuss zu den
Sozialversicherungsbeitr�gen

Alleinstehende ohne Kinder erhalten einen Zuschuss zu den
Sozialversicherungsbeitr%gen, wenn ihr Einkommen zwi-
schen 325 EUR und 897 EUR betr%gt. Der Zuschuss zu
den Sozialversicherungsbeitr%gen betr%gt bei Alleinstehen-
den ohne minderj%hrige Kinder maximal 66,28 EUR monat-
lich. Dieser Betrag wird bei einem sozialversicherungspflich-
tigen Bruttoarbeitsentgelt und Einkommen von h2chstens
447 EUR monatlich erreicht. Bei �bersteigendem sozialver-
sicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt bzw. Einkommen
wird der Zuschuss sukzessive vermindert, bis er bei einem
Einkommen von mehr als 810 EUR monatlich bzw. einem so-
zialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt von mehr
als 897 EUR monatlich ganz entf%llt. Der Zuschuss betr%gt
mindestens 20 EUR.

Bei Alleinerziehenden mit mindestens einem minderj%hrigen
Kind und Arbeitnehmern mit Partner, deren Einkommen
650 EUR monatlich nicht �bersteigt, deckt der Zuschuss bei-
nahe die Arbeitnehmerbeitr%ge zur Sozialversicherung ab,
maximal werden 132,57 EUR monatlich gezahlt. Ein Ein-
kommen von 650 EUR monatlich resultiert aus einem sozial-
versicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt von 737 EUR
monatlich, wenn keine weiteren Einkommen vorhanden sind.
Bei h2herem Einkommen wird der Zuschuss sukzessive ver-
mindert, bis er bei einem Einkommen von mehr als
1.620 EUR bzw. einem sozialversicherungspflichtigen Brut-
toarbeitsentgelt von mehr als 1.707 EUR komplett entf%llt.
Somit betr%gt bei Alleinerziehenden, Verheirateten oder bei
Paaren die Einkommensobergrenze 1.707 EUR im Monat. Bei
einem h2heren gemeinsamen Einkommen erfolgt keine
F2rderung. Auch f�r Alleinerziehende und Paare betr%gt
der Zuschuss mindestens 20 EUR monatlich.
Bei (vormaligen) Beziehern von Arbeitslosenhilfe oder Sozial-
hilfe wird zur Berechnung der H2he der F2rderung nur das
sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt nach Ab-
zug der Werbungskostenpauschale von 87 EUR monatlich,
nicht jedoch das (�brige) Einkommen herangezogen; dies
soll die Anreizfunktion des Modells verbessern und zu einer
Entb�rokratisierung beitragen.

Kindergeldzuschlag

Familien und Alleinerziehende k2nnen erg%nzend einen
ebenfalls einkommensabh%ngigen Kindergeldzuschlag erhal-
ten. Der Kindergeldzuschlag betr%gt 25, 50 oder 75 EUR mo-
natlich je Kind. Als Kinder werden minderj%hrige Kinder be-
r�cksichtigt, f�r die Kindergeld bezogen wird, sofern das Kind
nicht �ber ein eigenes sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsentgelt verf�gt, oder Wehr- oder Zivildienst leistet.
Bei einem Kind wird der maximale Kindergeldzuschlag von
75 EUR monatlich bei einem monatlichen Einkommen von
h2chstens 1.100 EUR gew%hrt. Bei einem Einkommen von
1.101 EUR bis zu 1.420 EUR betr%gt der Kinderzuschlag
50 EUR und bei einem Einkommen von 1.421 EUR bis maxi-
mal 1.740 EUR betr%gt der Kindergeldzuschlag 25 EUR. F�r
jedes weitere Kind erh2hen sich die Einkommensgrenzen
zun%chst um 80 EUR, 140 EUR bzw. 145 EUR und 205 EUR.
Bei f�nf und mehr Kindern schließlich sind die monatlichen
Einkommensgrenzen 1.420 EUR,1.990 EUR und 2.560 EUR.
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F%rderungsdauer

Der Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeitr%gen als auch
der Kindergeldzuschlag k2nnen f�r die Dauer von bis zu 36
Monaten gezahlt werden. Eintritte sind vorerst bis zum
31. 12. 2003 m2glich. Die F2rderungsdauer l%uft sp%testens
bis zum 31. 12. 2006 aus.

Andere Leistungssysteme
und Einkommensbesteuerung

Die Leistungen des Mainzer Modells sollen nach der bundes-
weiten Einf�hrung nicht auf die Sozialhilfe angerechnet wer-
den. Dadurch verbleibt auch Empf%ngern von Sozialhilfe ein
effektiv h2heres Nettoeinkommen durch die F2rderung.
Im Mbrigen werden die Leistungen des Mainzer Modells bei
anderen Leistungssystemen grunds%tzlich nicht als Einkom-
men ber�cksichtigt. Auch unterliegen die Leistungen nicht
der Einkommensbesteuerung und auch nicht dem einkom-
mensteuerlichen Progressionsvorbehalt.

Kombination mit anderen Leistungen

Leistungen des Mainzer Modells k2nnen nur mit folgenden
Leistungen des Sozialgesetzbuches III kombiniert werden:

� Unterst�tzung der Beratung und Vermittlung (§§ 45 ff
SGB III);

� Maßnahmen zur Eignungsfeststellung/Trainingsmaß-
nahmen (§§ 48 ff SGB III);

� Mobilit%tshilfen (§§ 53 ff SGB III);
� Eingliederungszuschuss bei Einarbeitung in der Regel-

f2rderung f�r maximal sechs Monate in H2he von h2chs-
tens 30% des ber�cksichtigungsf%higen Arbeitsentgelts
(§§ 218 ff SGB III).

Verfahren

Eine F2rderung ist nur m2glich, wenn der Arbeitnehmer die
F2rderung innerhalb von sechs Wochen nach Aufnahme des
Besch%ftigungsverh%ltnisses beantragt. Ein etwaiger Partner
muss auf dem Antragsformular der Offenbarung seiner
Einkommensverh%ltnisse zustimmen. Der Antrag kann zur
Fristwahrung zun%chst formlos (schriftlich, m�ndlich, tele-
fonisch) gestellt werden. Im Mbrigen muss der Vordruck
»Antrag auf Gew%hrung von Leistungen nach dem Mainzer
Modell (MZM)» ausgef�llt und mit einer Kopie des Arbeits-
vertrages abgegeben werden. Die Antragsformulare werden

von den Arbeits%mtern, teilweise auch von den Sozial%mtern
an potenzielle Antragsteller ausgegeben. Mber den Antrag
entscheidet das f�r den Wohnort zust%ndige Arbeitsamt.
Ein Rechtsanspruch auf F2rderung besteht nicht.
Leistungserhebliche Pnderungen muss der Gef2rderte un-
aufgefordert mitteilen. Hierzu geh2ren etwa die Beendigung
des Arbeitsverh%ltnisses oder der Wegfall eines minderj%h-
rigen kindergeldberechtigten Kindes. Bei Einkommens%nde-
rungen wurde zumindest bislang auf eine Anpassung verzich-
tet, wenn die Pnderung nicht mehr als 10% betr%gt.

Beispiel:

Eine Alleinerziehende mit zwei Kindern erreicht den ma-
ximalen Zuschuss von 282,57 EUR monatlich bei einem
sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt von
737 EUR monatlich, wenn sie �ber kein weiteres Ein-
kommen verf�gt. Falls kein Verm2gen oder unterhalts-
pflichtige Eltern vorhanden sind, w�rde grunds%tzlich
ein Anspruch auf Sozialhilfe bestehen. Da eine Anrech-
nung auf die Sozialhilfe nicht erfolgt, w�rde trotz eines
Sozialhilfeanspruchs das verf�gbare Nettoeinkommen
282,57 EUR monatlich h2her als bisher sein.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass das Mainzer Modell
durch die Ausgestaltung insbesondere f�r (teilzeit-
besch%ftigte) Alleinerziehende attraktiv sein d�rfte.

Weitere Informationen

Informationen sind insbesondere �ber die Arbeits%mter er-
h%ltlich. Informationsmaterial bietet auch die Homepage des
Bundesministeriums f�r Arbeit und Sozialordnung
(http://www.bma.de/cast). Weitere Informationen k2nnen
auch �ber die Homepage des Autors, der an der Begleitfor-
schung beteiligt ist, abgerufen werden (http://www.wi-
pol.de).

Bisherige Erfahrungen

Nach zun%chst z2gerlichem Start wurden im Rahmen der
regional begrenzten Erprobung in den urspr�nglichen F2r-
derregionen bis Ende Januar 2002 insgesamt 881 F2rder-
zug%nge erfasst, davon 758 in Rheinland-Pfalz und 123 in
Brandenburg. Zwei Drittel der gef2rderten Arbeitskr%fte sind
in Teilzeit besch%ftigt. Damit einher geht mit fast zwei Drit-
teln ein hoher Frauenanteil. 70% aller Gef2rderten erhalten
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sowohl einen Zuschuss zu den Sozialabgaben als auch einen
Kindergeldzuschlag. Die »Herkunft» der Gef2rderten ist viel-
f%ltig: Mber 40% der Gef2rderten haben vorher Sozialhilfe
bezogen, etwa ein Drittel Leistungen der Bundesanstalt f�r
Arbeit und ungef%hr jeder Zehnte war zuvor geringf�gig be-
sch%ftigt. Einen gewissen F2rderschwerpunkt bildeten bis-
her die Branchen Geb%udereinigung und Arbeitnehmer�ber-
lassung, im Mbrigen lassen sich bislang Schwerpunkte bei
anderen Branchen kaum feststellen. Insgesamt steht damit
die bisherige Struktur der Inanspruchnahme in Einklang mit
den erkl%rten Zielsetzungen des Mainzer Modells.

Vorteile f-r Arbeitgeber

Zwar k2nnen Arbeitgeber nach dem Mainzer Modell unmit-
telbar keine Leistungen erhalten, dennoch kann es auch f�r
sie vorteilhaft sein, auf das Modell aufmerksam zu machen:

� Durch das Mainzer Modell k2nnen m2glicherweise zu-
s%tzliche Arbeitspl%tze in den unteren Tariflohngruppen
geschaffen werden, die bislang nicht oder nur schwer
besetzt werden konnten.

� Das Mainzer Modell kann dazu beitragen, Arbeitskr%fte
st%rker zu motivieren und Stellen im Niedriglohnbereich
attraktiver zu machen.

� Auch kann das Mainzer Modell einen Beitrag leisten, Ar-
beitsverh%ltnisse zu stabilisieren.

� Das Mainzer Modell kann es Unternehmen erm2glichen,
den Zuschnitt von Arbeitspl%tzen st%rker an den betrieb-
lichen Gegebenheiten zu orientieren, weil Teilzeitt%tigkei-
ten allgemein attraktiver werden.
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